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 Veröffentlicht am 16.12.1987

Norm

ABGB §1154b

Rechtssatz

Der Einwand, der Arbeitsweg gehöre der Sphäre des Arbeitnehmers an, ist nicht stichhältig, da alle in § 1154 b ABGB

angeführten Entgeltfortzahlungsgründe der Arbeitnehmersphäre zuzuordnen sind, der Gesetzgeber aber dennoch das

Risiko den Dienstgeber aufgebürdet hat, weil der Lohn die Existenzgrundlage für den Dienstnehmer bildet. Der

Arbeitnehmer muß allerdings ohne sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindern worden sein.
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